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Exposition gegenüber Schwefelsäure: Wenn eine 
Exposition gegenüber Schwefelsäure gegeben ist, 
sind die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung 
einzuhalten.

Unterweisung: Die Mitarbeiter müssen vor Aufnah-
me der Tätigkeit und danach wenigstens in jährlichen
Abständen in der sicheren Handhabung der Batterie-
ladestation unterwiesen werden.

Betriebsanweisung: Die Betriebsanweisung muss 
dem Bedienungspersonal jederzeit zugänglich sein 
und ist möglichst sichtbar aufzuhängen.

Prüfung der Batterieladeanlage: Es sind regel-
mäßige Prüfungen der elektrischen Anlage und 
Betriebsmittel auf ordnungsgemäßen Zustand durch 
eine Elektrofachkraft oder unter deren Verantwortung
erforderlich.

Transport von Batterien: Wenn Batterien transpor-
tiert werden: Gefährdungsbeurteilung im Sinne der 
Lastenhandhabungsverordnung durchführen.

Maßnahmen gegen Entstehungsbrände: Feuer-
löscheinrichtungen, z.B. Feuerlöscher, müssen den 
Brandklassen ABC entsprechen, in ausreichender 
Anzahl vorhanden und auch nach Ausbruch des 
Brandes leicht erreichbar sein.

Hautschutz: Es ist ein geeigneter Hautschutz 
unerlässlich.

Augendusche / Augenspülflasche: 
Als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Säurespritzern im 
Augenbereich eignet sich eine Augendusche oder 
Augenspülflasche.

Persönliche Schutzausrüstungen: Muss bei der 
Batteriewartung mit Säure umgegangen werden, sind 
persönliche Schutzausrüstungen (PSA) erforderlich: 
•  Gesichtsschutzschild/Schutzbrille
•  Schutzhandschuhe, säurefest und undurchlässig, 
    antistatisch 
•  Fußschutz, antistatisch
•  Gummischürze, säurefest
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